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AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Der Nationalrat hiess als Zweitrat den Bundesbeschluss über die Anhebung der
Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV von 6,5 auf 7,5% gut, wie es das Volk bereits 1993
im Grundsatz beschlossen hatte. Der Rückweisungsantrag einer
Kommissionsminderheit um Borer (fp, SO), der eine genauere Abklärung der
Auswirkungen der Proportionalisierung der MWSt-Zuschläge und die langfristige
Finanzierung der Sozialwerke verlangte, wurde deutlich abgelehnt. Die Debatte drehte
sich vorwiegend um die Ausgestaltung der Steuererhöhung. Bundesrat und Ständerat
hatten sich mit einer Erhöhung der Sondersätze für Güter des täglichen Bedarfs von 2
auf 2,3% sowie für die Hotellerie von 3 auf 3,5% begnügt. Nach Ansicht der FPS und
Teilen der SVP sollte die Differenz zwischen dem ordentlichen und den privilegierten
Steuersätzen nicht noch weiter vergrössert werden, da dies zu Ungerechtigkeiten führe.
Die Mehrheit der grossen Kammer lehnte die entsprechenden Anträge jedoch ab, um
keine Differenzen zum Ständerat zu schaffen, was ein Inkrafttreten der neuen
Bestimmungen verzögert hätte. Aus demselben Grund widersetzte sie sich auch dem
Begehren von Egerszegi (fdp, AG), die Steuererhöhung bis zum Jahr 2000
aufzuschieben oder die AHV-Leistungen via Änderung des Teuerungsausgleiches zu
beschneiden. In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage im Nationalrat mit 130 zu 39
und im Ständerat mit 41 zu 0 verabschiedet; der Bundesbeschluss tritt am 1. Januar
1999 in Kraft. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.03.1998
URS BEER

Der Bundesrat stellte seinen Fahrplan für die Finanzierung der AHV/IV bis zum Jahr
2010 vor. Darin bekundete er die Absicht, die heutige Mischfinanzierung von
Lohnabzügen und Mehrwertsteuer beizubehalten, die absehbaren Zusatzkosten jedoch
ausschliesslich über die Konsumabgabe abzudecken, allenfalls in Ergänzung mit einer
Energiesteuer. Insgesamt solle der MWSt-Satz bis ins Jahr 2006 um 2,5 auf 10% erhöht
werden. Für eine Finanzierung über die Mehrwertsteuer spricht nach Ansicht des
Bundesrates, dass weder die Arbeitskosten noch die Investitionen und Exporte
unmittelbar verteuert würden. Von den zusätzlichen 2,5 MWSt-Prozenten erwartete er
Mehrerträge von CHF 5.5 Mrd. bis CHF 6 Mrd. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.04.1998
URS BEER

Finanz- und Ausgabenordnung

1995 richtete der Bund Subventionen von knapp CHF 23 Mrd. aus, das sind CHF 780
Mio. oder 3,5% mehr als im Vorjahr. Die Bundesbeiträge machten 1995 57% (1994: 52%)
der gesamten Bundesausgaben aus. Die Reihenfolge blieb unverändert: Mit 42% flossen
die meisten Beiträge in den Bereich der Sozialen Wohlfahrt, wo vor allem die
Mehrausgaben für die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (+400 Mio.)
sowie die Leistungen des Bundes an die AHV (+188 Mio.) und IV (108 Mio.) ins Gewicht
fielen. Bei den zweit- und drittgrössten Subventionsposten, dem Verkehr (25%) und der
Landwirtschaft (14%), blieb die Summe praktisch konstant. Bei den Bundesbeiträgen
1995 handelte es sich wertmässig zu 64% um Finanzhilfen (Förderungs- und
Erhaltungssubventionen) und zu 36% um Abgeltungen (Entgelte für im Bundesinteresse
erbrachte Leistungen). Gute 36% flossen an Sozialversicherungen, 33% an Kantone und
Gemeinden, 9% an private Haushalte und Institutionen, 10% kamen bundeseigenen
Unternehmungen zugute und 7% gingen ans Ausland und an internationale
Organisationen. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 10.07.1996
EVA MÜLLER
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Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Mitte Januar trafen sich erstmals Vertreter der Kantone, der Regierungsparteien, der
Arbeitgeber und der Gewerkschaften mit Finanzminister Villiger, um über das vom
Bundesrat im Dezember 1997 präsentierte Stabilisierungsprogramm 98 zu beraten. Mit
dem Stabilisierungsprogramm 98 soll der Bundeshaushalt bis ins Jahr 2001 um CHF 2
Mrd. entlastet werden. Schon vor Beginn der Gespräche am runden Tisch war klar, dass
das Erreichen eines Konsenses ein äusserst schwieriges Unterfangen sein würde.
Bereits das Ziel, den Haushalt bis ins Jahr 2001 auszugleichen, war umstritten. Während
die Bürgerlichen die bundesrätlichen Vorgaben unterstützten, und die SVP eine noch
raschere Sanierung verlangte, sprach die SP von Sparhysterie, die den konjunkturellen
Aufschwung gefährde, und forderte eine Sanierung auf das Jahr 2004.
Hauptstreitpunkt waren die vorgesehenen Sparmassnahmen im Sozialbereich. Der
Bundesrat wollte mit einer verzögerten Teuerungsanpassung bei den AHV-Renten CHF
220 Mio. sowie mit Leistungskürzungen bei der ALV CHF 200 Mio. bis 500 Mio.
einsparen. Dies lehnte die SP ab, weil damit die von der Krise am härtesten Betroffenen
nochmals getroffen würden. CVP und FDP waren einverstanden mit den Kürzungen; die
SVP verlangte bei der ALV einen radikaleren Leistungsabbau um mindestens CHF 500
Mio., bei der AHV hingegen gesellten sie sich zur SP und wollten auf Kürzungen der
Renten verzichten. Heftig gerungen wurde ferner um die Abstriche im Verkehrsbereich.
Die jährlichen Einsparungen von CHF 200 Mio. bei der SBB und die Kürzungen der
Bundesbeiträge an die Kantone beim Regionalverkehr waren für die SP unakzeptierbar.
Sie forderte statt dessen Einsparungen bei Neuinvestitionen im Strassenverkehr.
Begrüsst wurden die Einsparungen auf Seiten der Bürgerlichen, bei der CVP allerdings
mit der Einschränkung, dass die Kantone selber entscheiden könnten, wo sie die CHF
500 Mio. einsparen wollten. Einfacher war die Konsenssuche bei der
Landesverteidigung. Die SVP sah ein Sparpotential von CHF 180 Mio., die FDP 150 Mio.,
die CVP 500 Mio. und die SP eines von 2 Mrd. Zu einem Tauziehen kam es hingegen
bezüglich zusätzlichen Einnahmequellen. Während SP, FDP und CVP mit dem
Bundesrat einig gingen, das dritte Lohnprozent für die ALV weiterzuführen und den
Plafond für das zweite Lohnprozent zu erhöhen (CHF 2.1 Mrd.), war die Bereitschaft auf
bürgerlicher Seite zur Erschliessung weiterer Einnahmequellen klein. Die SVP wendete
sich ausser beim zusätzlichen Mehrwertsteuerprozent für die AHV/IV generell gegen
zusätzliche Steuern, für CVP und FDP kamen neue Abgaben nur in Frage, wenn der
Börsenstempel abgeschafft würde und somit beträchtliche Steuerausfälle kompensiert
werden müssten. Die SP schliesslich forderte, dass die Haushaltssanierung durch
Einsparungen und durch Mehreinnahmen (Kapitalgewinnsteuer, neue Anlagepolitik der
SNB je CHF 1 Mrd.) erreicht wird. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.1998
URS BEER

Der Budgetkompromiss, der als Durchbruch im Kampf gegen das Schuldenloch gefeiert
wurde, geriet von links und von rechts bald unter Beschuss. Die erste
Bewährungsprobe für den Zusammenhalt des runden Tisches erfolgte noch am gleichen
Tag, als SP und Gewerkschaften am Nein zum Haushaltsziel 2001 festhielten. Ihrer
Meinung nach bildeten Haushaltsziel und Beschluss des runden Tisches zwei von
einander getrennte Vorlagen. Die SVP liess verlauten, die Defizite sollten mit
Einsparungen ohne Zusatzeinnahmen saniert werden. Unter den Kantonen bestanden
ebenfalls unterschiedliche Ansichten, wo die CHF 500 Mio. an gekürzten
Bundesbeiträgen eingespart werden sollten. Einig war man sich über die Kürzungen
beim öffentlichen Verkehr, im Bildungsbereich und beim Straf- und Massnahmenvollzug
(350 Mio.). Für die verbleibenden CHF 150 Mio. wurden drei Varianten geprüft: eine
höhere Beteiligung der Kantone an den Krankenkassen-Prämienverbilligungen, die
Erhöhung der Kantonsbeiträge an die AHV/IV und eine Beteiligung der Kantone an den
Kosten der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV). Während sich die
Westschweizer Kantone gegen Kürzungen der Krankenkassenbeiträge wehrten,
sprachen sich finanzstarke Deutschschweizer Kantone gegen Kürzungen im AHV/IV-
Bereich aus. Die Konferenz der Kantonsregierungen stimmte schliesslich der Variante
AHV/IV zu, nachdem in einer ersten Abstimmung die Variante Krankenkasse knapp das
erforderliche qualifizierte Mehr von 18 Stimmen um deren zwei verfehlt hatte. 5

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 20.06.1998
URS BEER

01.01.89 - 01.01.19 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Voranschlag

In der Wintersession 2016 behandelten die Räte den Nachtrag II zum Voranschlag
2016. Dieser enthielt 13 Nachtragskredite im Umfang von CHF 131.5 Mio., allesamt in
Form von finanzierungswirksamen Aufwandkrediten. Wie bereits beim Nachtrag I zum
Voranschlag 2016 im Sommer 2016 sowie beim Nachtrag II zum Voranschlag 2015 entfiel
der grösste Teil dieser Aufwendungen auf den Asylbereich (CHF 98.8 Mio.). Bereits im
Sommer 2016 war angekündigt worden, dass womöglich ein zweiter Kredit nötig werden
würde, da die geschätzte Zahl von Asylgesuchen bis Ende 2016 von anfangs 24'000
(Voranschlag 2016) auf 35'000 Gesuche korrigiert werden musste. Insgesamt bewilligte
das Parlament 2016 damit nachträglich CHF 366 Mio. für den Asylbereich. Die übrigen
nachträglich beantragten knapp CHF 33 Mio. wurden insbesondere für Betriebsbeiträge
an die Fachhochschulen (CHF 15 Mio.), für internationale Organisationen (CHF 6.7 Mio.)
sowie IV-Ergänzungsleistungen (CHF 5 Mio.) benötigt. Zudem beinhaltete der Nachtrag
II einen der Schuldenbremse nicht unterstellten Verpflichtungskredit von CHF 12 Mio.
für Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für den Erweiterungsneubau des Genfer
Sitzes der Internationalen Fernmeldeunion. Im Jahr 2016 wurden somit insgesamt 528,3
Millionen Franken per Nachtrag bewilligt, was zu einer Erhöhung der Ausgaben des
Bundes um 0,7 Prozent geführt hat. Im Vergleich zu den Nachtragskrediten der letzten
sieben Jahre liegt dieser Wert deutlich über dem Durchschnitt (durchschnittl.
Nachträge 2009-2015: CHF 431 Mio. resp. 0.5%). Dennoch beträgt der verbleibende
strukturelle Überschuss gemäss Juni-Hochrechnung des EFD CHF 2.4 Mrd. – folglich
erfüllt das Budget 2016 die Vorgaben der Schuldenbremse. Nachdem die nachträglichen
Mehrausgaben für den Asylbereich in der Sommersession 2016 im Nationalrat noch zu
einer geschlossenen Ablehnung des Nachtrags I durch die SVP-Fraktion geführt hatten,
war der Nachtrag II zum Voranschlag 2016 im Parlament kaum umstritten. Die
Finanzkommissionen des National- und Ständerats (FK-NR und FK-SR) stimmten dem
bundesrätlichen Entwurf einstimmig zu, der Nationalrat nahm ihn mit 172 zu 19 Stimmen
und einer Enthaltung an und auch der Ständerat sprach sich mit 41 zu 1 Stimme und
einer Enthaltung für den Nachtrag II zum Voranschlag 2016 aus. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Kaum Diskussionen lösten die drei Bundesbeschlüsse im Rahmen des Nachtrags II zum
Voranschlag 2018 aus. Diskussionslos bewilligten National- und Ständerat in der
Wintersession 2018 die 14 finanzierungswirksamen Kreditnachträge über insgesamt CHF
47.5 Mio., von denen die grössten Anteile auf den Bundesbeitrag an die
Ergänzungsleistungen zur IV (CHF 15 Mio.) sowie auf die Revitalisierung von Gewässern
(CHF 10.9 Mio.) entfielen. Somit liegen die gesamten Nachtragskredite 2018 mit CHF
87.3 Mio. deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2017 von CHF 407 Mio. Bei
einem voraussichtlichen strukturellen Überschuss von CHF 2.2 Mrd. werden die
Vorgaben der Schuldenbremse überdies eingehalten. Auch der haushaltsneutralen
Entnahme von CHF 9 Mio. aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds
(NAF), die durch einen Mehrbedarf beim Ausbau und Unterhalt der Nationalstrassen
notwendig geworden war, stimmten die beiden Räte zu. Schliesslich genehmigten sie
auch eine Anpassung der Regelungen zur Kreditverschiebung im Programm GENOVA zur
Einführung eines standardisierten GEVER-Produkts. Bereits im ersten Voranschlag 2018
waren hier Verschiebungen nötig geworden und da das Produkt ab dem 1. Quartal 2019
in verschiedenen Departementen eingeführt werden sollte, sollte diesbezüglich eine
grössere finanzielle Flexibilität geschaffen werden. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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